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den Reichstag. Die Übereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider
Versammlungen ist zu einem Reichsgesetz erforderlich und ausreichend.

Bei Gesetzesvorschlägen über das XHtlttärmejen, die Kriegsmarine
und die in Art. 55 bezeichneten Abgaben gibt, wenn im Bundesrate
eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme des Präsidiums
den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechterhaltung der bestehenden
Einrichtungen ausspricht.

III. Bundesrat.

Art. 6.

Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Mitglieder des.
Bundes, unter welchen Preußen \7, Bayern 6 Stimmen führtA
während die Gesamtzahl der Stimmen 58 beträgt.

Art. 7.

Der Bundesrat beschließt:
V über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die von

demselben gefaßten Beschlüsse;
2. über die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen allge¬

meinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern nicht durch
Reichsgesetz etwas anderes bestimmt ist;

5. über Mängel, welche bei der Ausführung der Reichsgesetze oder
der vorstehend erwähnten Vorschriften ober Einrichtungen hervortreten-

Art. 8.

Der Bundesrat bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse.
V für das Landheer und die Festungen;
2. für das Seewesen;
5. für Zoll- unb Steuerwesen;
H. für Handel unb Verkehr;
5. für Eisenbahn, post und Telegraphen;
6. für Iustizwesen;
7. für Rechnungswesen.
Jn jedem dieser Ausschüsse werden außer dem präsibium vier

Bundesstaaten vertreten sein unb führt innerhalb derselben jeder Staat
nur eine Stimme. Jiii dem Ausschuß für das Landheer und die
Festungen hat Bayern einen ftänbigen Sitz, bie übrigen Mit-
glieber besselben, sowie bie Mitglieber bes Ausschusses für bas Seewesen


